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Bericht 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  
der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Video/Telefonschaltkonferenz) 

  
und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 15./16. April 2021  

(Video/Telefonschaltkonferenz) 

 
TOP 4.8 Mobilitäts-Daten – Gesetzliche Verpflichtung zum Datenaustausch

nach finnischem Modell

Die Digitalisierung bietet große Chancen, Mobilitätsdienstleistungen für alle weiter zu
verbessern und die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land zu erhöhen. Die Bun-
desregierung beabsichtigt deshalb mit der Modernisierung des Personenbeförderungs-
rechts einen sicheren Rechtsrahmen für plattformbasierte und bedarfsgesteuerte Beför-
derungsdienste zu schaffen. Im Zusammenhang mit der Modernisierung des Personen-
beförderungsrechts und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist da-
her beabsichtigt, in einem ersten Schritt einen geeigneten rechtlichen Rahmen zur
Verfügbarmachung von Daten zu schaffen, die im Bereich der Personenbeförderung
entstehen.

Eine schnelle Erhebung und Verfügbarkeit von Echtzeitdaten für die Entwicklung und
Nutzung intelligenter, multimodaler Verkehrsdienste ist von von zentraler Bedeutung.
Hierbei sollten Mobilitätsdaten unter strikter Beachtung des Datenschutzes breit verfüg-
bar und diskriminierungsfrei zugänglich sein. Im Fokus sollten daher Plan-, Echtzeit-
und Prognosedaten von Mobilitätsangeboten stehen, nicht personenbezogene Kunden-
oder Bewegungsdaten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2017/1926, deren nationale Durchführung das
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aktiv voran treibt, sind
Verkehrs- und Reisedaten über einen Nationalen Zugangspunkt (National Access Point
– NAP) zu publizieren. Seit Ende 2019 erfolgt dies über den Mobilitäts Daten Marktplatz
(MDM). Mittelfristig sollen MDM und weitere Datenplattformen (bspw. die mCLOUD) in
einer umfassenden nationalen Mobilitätsdatenplattform, die dann als NAP fungiert, auf-
gehen.

Zwar bezieht sich die Verpflichtung der delegierten Verordnung (EU) 2017/1926 zur
Datenbereitstellung für den NAP in einem ersten Schritt nur auf statische Daten. Aller-
dings eröffnet die delegierte Verordnung in einem zweiten Schritt auch die Möglichkeit
zur Einbeziehung von Echtzeit-Daten durch die Mitgliedstaaten. Finnland bspw. hat von
dieser Möglichkeit bereits umfassend Gebrauch gemacht.
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Unter Berücksichtigung all dieser Punkte schafft der Gesetzesentwurf des BMVI zur 
Modernisierung des Personenbeförderungsrechts eine gesetzliche Grundlage für die 
verpflichtende Bereitstellung von Mobilitätsdaten (statische und Echtzeitdaten) durch 
die erfassten Mobilitätsanbieter (Taxen, Mietwagen, Poolingfahrzeuge, ÖPNV). 

Hierdurch soll auch eine effektivere Kontrolle von Vorgaben des Personenbeförde- 
rungsgesetz (PBefG) ermöglicht und so für einen fairen Wettbewerb gesorgt werden. 
Diese Kontrolle gelingt besser, wenn Aufsichtsbehörden Zugang zu den für die Aus- 
übung der Kontrolle notwendigen Daten haben. Eine verkehrsträgerübergreifende Da- 
tengrundlage ist außerdem ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung neuer mul- 
timodaler Informations- und Mobilitätsdienste. Ebenso kann die Nutzung entspre- 
chender Daten der Anbieter von Beförderungsleistungen etwa für die Verkehrslenkung 
einen Beitrag für einen effizienteren und klimafreundlicheren Verkehr leisten. 

Der Gesetzesentwurf des PBefG wurde am 16. Dezember 2020 vom Bundeskabinett 
beschlossen. 

Am 14. Januar 2021 hat der Bundesrat seine Arbeiten zum Gesetzesentwurf begonnen. 

Die parallele Einbringung im Bundestag erfolgte am 28. Januar 2021. 

Das Gesetzgebungsvorhaben wird in dieser Legislaturperiode, wenn möglich bis Ende 
März 2021 abgeschlossen werden. 

Zeitnah werden auch die Arbeiten an einer Mobilitätsdatenverordnung beginnen, die die 
Details der Datenbereitstellung regeln wird. 

 


